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Vertragspartner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geltendes Recht 
 
 
Vertragsgrundlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richtlinien für die Antrags-
aufnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertragsdauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deckungssummen/ 
Versicherungssummen 
 
 
Beitragsberechnung 

 

Vertragspartner und Versicherer ist die Haftpflichtkasse VVaG, Darmstädter Str. 
103, 64380 Roßdorf. 
Dienstleister der Service- und Assistance-Leistungen ist: ROLAND Assistance 
GmbH, Deutz-Kalker-Str. 46, 50679 Köln. 
Risikoträger für den Fahrrad-Schutzbrief (sofern vereinbart) ist: ROLAND 
Schutzbrief-Versicherung AG, Postanschrift: 50664 Köln. Hausanschrift: Marie-
Curie-Straße 8, 51377 Leverkusen.  
Risikoträger für den Internet Rechtsschutz JurCyber Privat (sofern vereinbart) 
ist: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Postanschrift: 50664 Köln. 
Hausanschrift: Deutz-Kalker-Str. 46, 50679 Köln.  
ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG, Postanschrift: 50664 Köln.  
Hausanschrift: Marie-Curie-Straße 8, 51377 Leverkusen. 
 
Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 
 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Hausratversicherung (VHB) 
und den etwaigen sonstigen Vereinbarungen, den gesetzlichen und nachste-
henden Bestimmungen sowie der Satzung der Haftpflichtkasse. 
Die maßgeblichen Verbraucherinformationen der Haftpflichtkasse werden dem 
Antragsteller rechtzeitig vor seiner Vertragserklärung gemäß § 7 VVG in Text-
form übergeben bzw. dem Interessenten bei einer Angebotsanfrage mit dem 
Angebot übersandt. 
 
Für die Risikobeurteilung und somit für die tarifliche Einstufung sind teilweise 
detaillierte Angaben erforderlich, u. a. Angaben über Vorversicherung, Vorschä-
den usw. 
Individuelle Risikoverhältnisse können besondere Beitragszuschläge, Bedin-
gungen, Selbstbeteiligungen usw. erfordern. 
Die im Antrag vorgesehenen Fragen müssen vollständig und sorgfältig beant-
wortet werden. 
Bei Risiken, die im Tarif nicht enthalten oder mit Anfrage bezeichnet sind: An-
frage bei der Haftpflichtkasse erforderlich. 
Mündliche Nebenabreden zum Antrag, zum Tarif sowie zu den Bedingungen 
sind rechtsungültig. 
Das Datum des Versicherungsbeginns darf nicht vor Antragsaufnahme liegen. 
Anträge können nicht früher als ein Jahr vor Vertragsbeginn angenommen wer-
den. 
 
Der Vertrag wird zunächst für ein Jahr geschlossen. Nach Ablauf dieser Zeit 
verlängert sich der Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätes-
tens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung 
in Textform zugegangen ist. Zu beachten ist weiterhin das dem Versicherungs-
nehmer zustehende Widerrufsrecht bei Vereinbarung einer Vertragsdauer von 
mehr als 1 Monat. 
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag der Antragsaufnah-
me, 0:00 Uhr. 
 

Hinsichtlich der Höhe der Versicherungssumme wird auf die Angaben im Antrag 
sowie im Versicherungsschein verwiesen. 
Die Versicherungssumme gilt je Schadenereignis. 
 
Die Beiträge sind im Voraus zu zahlen; keine Vorauszahlungen für mehr als ein 
Jahr. Bei halbjährlicher Zahlungsweise werden 3 %, bei vierteljährlicher Zah-
lungsweise 5 % und bei monatlicher Zahlungsweise 7 % Zuschlag berechnet. 
Der Beitrag wird dann in halb-, vierteljährlichen bzw. monatlichen Raten entrich-
tet. Die Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag und die Zahlungs-
weise ergeben sich aus dem Antrag und dem Versicherungsschein. Die Min-
destrate je Versicherungsschein oder Beitragsrechnung beträgt  10,00 EUR pro 
Rate (zuzüglich Versicherungsteuer) – in Verbindung mit einem Bankeinzug. 
Der Mindestjahresbeitrag beträgt 30,00 EUR (zuzüglich Versicherungsteuer). 
Unsere Netto-Endbeiträge (inkl. aller Zuschläge und/oder Nachlässe) werden 
kaufmännisch auf volle 0,10 EUR gerundet. 
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Beitragsanpassung 

 
Gebühren und Kosten 
 
 
 
 
Versicherungsteuer 
 
Haftungsbeginn des  
Versicherers 
 
 
 
 
 
Kündigungsmöglichkeiten 

Siehe § 10 der VHB. 
 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Grün-
den werden nicht erhoben. Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler 
sind nicht berechtigt, ihrerseits noch besondere Gebühren oder Kosten zu be-
rechnen. 
 
Der Versicherer ist gesetzlich verpflichtet, Versicherungsteuer zu erheben. 
 

Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung des Versicherungs-
scheins, jedoch nicht vor dem darin festgesetzten Zeitpunkt. Bei Erteilung eines 
SEPA-Lastschriftmandates können bis auf Widerruf die am Fälligkeitstag je-
weils gültigen Beiträge von dem angegebenen Bankkonto zugunsten der Haft-
pflichtkasse eingezogen werden. Das SEPA-Lastschriftmandat gilt auch für Er-
satzverträge. 
 
Kündigung zum Ablauf 

Gemäß § 21 Nr. 2 VHB kann die Versicherung spätestens drei Monate vor Ab-
lauf gekündigt werden. 
 
Kündigung bei Vertragsdauer über 3 Jahre 

Gemäß § 21 Nr. 3 VHB kann ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer 
von mehr als drei Jahren eingegangen worden ist, zum Ende des dritten oder 
jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 
 
Kündigung bei Beitragsanpassung 

Gemäß § 10 Nr. 2 e) VHB kann der Versicherungsnehmer das Vertragsverhält-
nis kündigen, wenn der Versicherer aufgrund einer Beitragsanpassung gem. § 
10 VHB den Beitrag erhöht. Voraussetzung ist jedoch, dass die Kündigung in-
nerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung des Versicherers ausge-
sprochen wird. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, den Vertrag 
kündigen. 
 
Kündigung im Schadenfall 

Ohne Beachtung der Laufzeit des Vertrages besteht ein Kündigungsrecht nach 
dem Eintritt eines Versicherungsfalles gemäß § 33 VHB. 
 
Risikofortfall/Tod des Versicherungsnehmers 

Siehe § 21 Nr. 5 der VHB. 
 
Umzug/Wohnungswechsel 

Siehe § 11 der VHB. 
 
Zwangs- und Insolvenzverfahren 

Das Versicherungsverhältnis besteht auch nach der Eröffnung eines Zwangs- 
oder Insolvenzverfahrens fort. Der Zwangs- oder Insolvenzverwalter ist uns mit-
zuteilen. Dieser hat die Wahl, den Vertrag nach Kenntnisnahme innerhalb eines 
Monats zu übernehmen oder zu kündigen. 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
die Haftpflichtkasse VVaG nutzt zur Wahrung der Integrität und Vertraulichkeit beim Versenden von E-Mails automatisch 
die Transportverschlüsselung  TLS (Transport Layer Security). Eine zusätzliche Inhaltsverschlüsselung erfolgt einzelfall-
bezogen bzw. dann, wenn eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten nur durch diesen zusätzlichen 
Schutz gewährleistet werden kann. 
 
Soweit Sie sich für den Papierlos-Nachlass entschieden haben, erhalten Sie unsere Schriftstücke ausschließlich per E-
Mail. 
 
Teilen Sie uns bitte immer zeitnah mit, wenn sich Ihre E-Mail-Adresse ändert. Denn nur ein empfangsbereites elektroni-
sches E-Mail-Postfach stellt sicher, dass Sie alle unsere Mitteilungen erhalten. 
 
Sollten wir feststellen, dass ihr elektronisches E-Mail-Postfach nicht (mehr) empfangsbereit ist, weil uns z.B. eine veralte-
te oder fehlerhafte E-Mail-Adresse vorliegt, erfragen wir bei Ihnen postalisch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Wird uns da-
raufhin von Ihnen keine aktuelle E-Mail-Adresse mitgeteilt, senden wir Ihnen unsere Unterlagen von diesem Zeitpunkt an 
postalisch zu. Der Papierlos-Nachlass entfällt dadurch und Ihr Beitrag erhöht sich entsprechend um 10 %.  
 
Soweit Sie sich für den Papierlos-Nachlass entschieden haben gelten folglich die o.g. Regelungen und Voraussetzungen 
des Papierlosnachlasses als vereinbart, indem Sie erklären: 
 
Ich möchte Schriftstücke der Haftpflichtkasse ausschließlich per E-Mail erhalten und habe mein elektronisches 
E-Mail-Postfach empfangsbereit eingerichtet. Den oben beschriebenen Voraussetzungen des Papierlosnachlas-
ses stimme ich zu, Änderungen meiner E-Mail-Adresse werde ich der Haftpflichtkasse VVaG zeitnah mitteilen. 
 
Mir ist bekannt, dass eine postalische Kommunikation die Voraussetzungen des Papierlos-Nachlasses entfallen 
lässt und sich der Versicherungsbeitrag dann entsprechend um 10 % erhöht.  

 
Diese Erklärung können Sie jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen, hierzu genügt eine E-Mail oder ein 
Schreiben per Briefpost. Dadurch entfallen die Voraussetzungen des Papierlos-Nachlasses (10 %) und der Versiche-
rungsbeitrag erhöht sich. Die Schreiben der Haftpflichtkasse VVaG  erhalten Sie dann künftig auf postalischem Wege. 
 
 
 
 
 

 


